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I RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Diese Europäische technische Zulassung wird vom Osterreichischen lnstitut für Bautechnik he-
rausgegeben, und zwar in Übereinstimmung mit:

Richtlinie des Rates 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 hinsichtlich der Angleichung von
Rechtsvorschriften, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften von Mitgliedsstaaten betref-
fend Bauproduktel, geändert durch die Richtlinie des Rates 93/68/EWG2 und Verordnung
(EG) Nr. 1882l2}Ogdes Europäischen Parlaments und des Ratess;

Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz - WBAG. LGBI. Nr. 30/1996, zuletzl geän-
dert durch das Gesetz LGBI. für Wien Nr. 2412008;

Allgemeine Verfahrensvorschriften für das Ansuchen, die Erstellung und Gewährung von Eu-
ropäischen technischen Zulassungen gemäß Anhang zut Kommissionsentscheidung

94t23tEGa;

Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für ,,Brandschutzprodukte zum Abdichten
und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall"
ETAG Nr. 026, Ausgabe Jänner 2008;

EOTA technischer bericht "Charakterisierung, Aspekte der Dauerhaftigkeit und werkseigene
Produktionskontrolle von reaktiven Baustoffen, Komponenten und Produkten" TR Nr. 024,
Ausgabe November 2006, berichtigt im Juli 2009.

Das Osterreichische lnstitut für Bautechnik ist bevollmächtigt zu überprüfen, ob die Bestimmun-
gen dieser Europäischen technischen Zulassung eingehalten werden. Die Überprüfung kann im
Herstellwerk erfolgen. Trotzdem verbleibt die Verantwortung dafür, dass die Produkte der Euro-
päischen technischen Zulassung entsprechen und sie für den beabsichtigten Zweck geeignet
sind, beim lnhaber der Europäischen technischen Zulassung.

Diese Europäische technische Zulassung darf nur an die auf Seite I erwähnten Ezeuger oder
Vertreter von Erzeugern oder an die im Rahmen dieser Europäischen technischen Zulassung
genannten Herstellwerke übertragen werden.

Diese Europäische technische Zulassung kann vom Österreichischen lnstitut für Bautechnik zu-
rückgezogen werden, insbesondere nachdem dieses von der Kommission auf Grundlage von Ar-
tikel 5 (1) der Richtlinie des Rates 89/106/EWG verständigt wurde.

Die Vervielfältigung dieser Europäischen technischen Zulassung, einschließlich ihrer Übertra-
gung auf elektronischem Weg, hat vollständig zu erfolgen. Es kann jedoch mit schriftlicher Zu-
stimmung des Österreichischen lnstituts für Bautechnik auch eine teilweise Vervielfältigung erfol-
gen. ln diesem Fall muss die teilweise Vervielfältigung als solche gekennzeichnet werden. Texte
und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen nicht in Widerspruch zur Europäischen techni-
schen Zulassung sein oder sie missbrauchen.

Die Europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer offiziellen Sprache
herausgegeben. Diese Version entspricht der innerhalb der EOTA zirkulierenden Version. Über-
setzungen in andere Sprache müssen als solche gekennzeichnet sein.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 40, 11 02.1989, S. 12
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr L 220, 30.08.1993, S. 1

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 284, 31. 1 0.2003, S. 1

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 17,20.01.1994, S 34

o¡Ët

2

3

4

5

6

1

2

4

otB-290-006/10-036



Seite 3 der Europäischen technischen Zulassung ETA-1110528,
mit Geltungsdauer vom 13.03.2012 bis 25.08.2016

Mitglied der EOTA

II BESONDERE BEDINGUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Definition der Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection
foam combo) und vorgesehener Verwendungszweck

Die KombiJ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) wird in
Übereinstimmung mit den beim Österreichischen lnstitut für Bautechnik hinterlegten Bemes-
sungsregeln und Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers bemessen und eingebaut. Die
KombiJ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) setzt sich
aus den folgenden Bestandteilen zusammen, die vom Zulassungsinhaber oder einem Lieferanten
werksmäßig hergestellt werden. Der Zulassungsinhaber ist letztlich verantwortlich für die KombiJ
Kabelabschottu ng,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo).

o¡Ët

1

1.2

1.2.1

1.1 Definition des Bauproduktes

Die ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) ist eine KombiJ Kabelabschot-
tung basierend auf intumeszierendem Brandschutzschaum.

Vorgesehener Verwendungszweck, Nutzungskategorie und Nutzungsdauer

Vorgesehe ner Ven¡rend u ngszweck

Die KombiJ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) ist zur
Verwendung zut temporären oder permanenten Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes an
Öffnungen in Leichtwandkonstruktionen, Massivwandkonstruktionen und Decken in Massivbau-
weise, durch die verschiedenste Kabel, Elektroinstallationsrohre / Rohre und Kabeltragekonstruk-
tionen (gelochte oder ungelochte Stahlkabeltrassen und Stahlleitern) durchgeführt werden, vor-
gesehen.

Die Dicke der Abschottung muss mindestens 200 mm (Kombiabschottung) und 200 mm oder 250
mm (Kabelabschottung, abhängig von der.Feuerwiderstandsklassifizierung, siehe Anhang P der
ETA) betragen. Für Abmessungen von Kombiabschottungen und Kabelabschottungen in Leicht-
bauwänden, Massivbauwänden und Massivbaudecken siehe Tabelle auf Seite 4.

Bestandteile der Kombi-/ Kabelabschottung
,,Brandschutzschaum Kombi"
(Fire Protection foam combo)

Eigenschaften

Brandschutzschaum Kombi
(Fire Protection foam combo)

Produkt in Kartuschen auf Polyurethanbasis
mit intumeszierenden Brandschutzadditiven.
Reagiert nach Aufbringung und vergrößert
sein Volumen

Brandschutzgewebe
(Fire protection texture)

intumeszierender Wickel auf Butylkautschuk-
basis mit intumeszierenden Brandschutzaddi-
tiven und Glasgewebeverstärkung mit den
Abmessungen 150 mm (Breite) x 3mm (Di-
cke)

olB-290-006/1 0-036
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Die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) kann
nur in Trennelemente eingebaut werden, die in der folgenden Tabelle spezifiziert sind.

Trenn-
element Konstruktion

a) Max. Offnungsgröße
(Breite x Höhe)

b) Min. Dicke der Kabelab-
schottunq

Leichtbau-
wände

Holz- oder Stahlständer beidseitig beplankt
Minimale Dicke 100 mm
Klassifizierung gemäß EN 13501-
2:2009+41: > El 90
Diese ETA gilt nicht für Konstruktionen auf
der Basis von Sandwichpaneelen - Durch-
führungen in derartigen Konstruktionen
müssen individuellvon Fallzu Fall geprüft
werden

Kombiabschottunq (siehe An-
hanq A der ETA):
a) 450 x 450 [mm]
b) 200 mm

Kabelabschottuno (siehe An-
hanq J der ETA):
a) 270x270lmml

Ø 300 mm
b) 200 mm / 250 mm

Massivbau-
wände

EN 13501-2:2009+41:> El 90

Kombiabschottunq (siehe An-
hanq B und C der ETA):
a) 450 x 450 [mm]
b) 200 mm

Kabelabschottunq (siehe An-
hanq K und L der ETA):
a\ 270 x 270 [mm]

Ø 300 mm
b) 200 mm i 250 mm

Massivbau-
decken

EN 13501-2:2009+41:> REI 90

Kombiabschottunq (siehe An-
hang D und E der ETA):
a) 450 x 450 [mm]
b) 200 mm

Kabelabschottuno (siehe An-
hang M und N der ETA):
a) 270 x 270 [mm]

Ø 300 mm
b) 200 mm / 250 mm

orB-290-006/10-036
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Die Kombi-/Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) kann
nur wie in der folgenden Tabelle spezifiziert konfiguriert werden.

Durch-
geführtes
Element

Konstru ktionseigenschaften

Kabel

einem maximalen Außendurchmesser von 80 mm

100 mm bestehend aus Mantelleitungen / Telekommunikationskabel/ opti-
schen Faserkabel mit einem maximalen Außendurchmesser bis zu
21mm

Kablerohre /
Rohre

von 16 mm mit / ohne Kabelbelegung

messer von 40 mm (U/U), (U/C), (C/U), (C/C) mit / ohne Kabelbelegung

Kabeltrage-
konstruk-

tionen Beschichtung müssen mindestens als A2-s1,d0, gemäß
EN 13501-1 :2009+Al klassiflziert sein

ser bis 88,9 mm.

Kombi-
abschottunq:
Kunststoff-

rohre

und PVC-C Rohre gemäß EN 1566-1 bis zu einem Durchmesser von 50 mm

EN 12201-2, ABS Rohre gemäß 1455-1und SAN+PVC Rohre gemäß EN
1565-1 bis zu einem Durchmesser von 50 mm

1.2.2 Nutzungskategorie

Die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) ist zur
Verwendung in lnnenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Temperaturen unter 0 'C,
vorgesehen und kann daher - gemäß ETAG 026-Teil 2 Punkt 2.4.12.1.3.3 - als Typ 21 kategori-
siert werden. Da die Anforderungen für fyp Z. erfüllt sind, sind auch die Anforderungen für Typ
Zzertüft.

1.2.3 Nutzungsdauer

Die Vorschriften dieser ETA basieren auf einer angenommenen Nutzungsdauer von
10 Jahren, vorausgesetzt das Produkt wird angemessener Verwendung, lnstandhaltung und Re-
paratur unterzogen.

Die obigen Angaben betreffend der Nutzungsdauer können jedoch nicht als eine vom Produzen-
ten oder der Zulassungsstelle gegebene Garantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts hinsichtlich der zu erwartenden wirtschaftlich an-
gemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Unter normalen Bedingungen kann die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich länger sein, ohne
bedeutende Funktionsminderung in Bezug auf die Wesentlichen Anforderungen.

o¡Ëì

Mehrere parallel verlaufende, fest zusammengeschnürte Kabel
otB-290-006/10-036
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2 P¡oduktmerkmale und Nachweisverfahren

Allgemeines

Die ldentifizierungsversuche sowie die Beurteilung der Brauchbarkeit hinsichtlich der wesentli-
chen Anforderungen wurden gemäß der,,ETA Leitlinie Nr. 026-Teil 2" betreffend ,,Abschottungen"
- Ausgabe Jänner 2008 (in weiterer Folge als ETAG 026-Teil 2 bezeichnet) und dem "EOTA
Technical Report no.024" betreffend "Charakterisierung, Aspekte der Dauerhaftigkeit und werks-
eigene Produktionskontrolle von reaktiven Baustoffen, Komponenten und Produkten" TR Nr. 024,
Ausgabe November 2006, berichtigt im Juli 2009 (in weiterer Folge als TR 024 bezeichnet),
durchgeführt.

o¡B

2.1

Nachweis- und
Beu rte i I u n gsve rfa h ren

Punkt
Nr.

ETA
Punkt

Nr.
Eigenschaft

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

2.2 Keine Nicht relevant

Brandschutz

ETAG
2.4.1

2.3.1 Brandverhalten
Klassifizierung gemäß
EN 13501-1:2007

Klassifizierung gemäß
EN 13501-2:2010

ETAG
2.4.2 2.3.2 Feuenruiderstand

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Keine Leistung festgestelltETAG
2.4.3 2.4.1

Luftdurchlässig keit (Materialeigen-
schaft)

ETAG
2.4.4 2.4.2

Wasserdurchlässigkeit (Materialeigen-
schaft)

Keine Leistu ng festgestellt

HerstellererklärungETAG
2.4.5

2.4.3 Freisetzung gefährlicher Stoffe

Nutzungssicherheit

Keine Leistung festgestelltETAG
2.4.6 2.5.1

Mechanische Festigkeit und Standsi-
cherheit

ETAG
2.4.7

2.5.2 Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung Keine Leistung festgestellt

ETAG
2.4.8

Haftfähigkeit Keine Leistung festgestellt2.5.3

Schallschutz

Keine Leistun g festgestelltETAG
2.4.9 2.6.1 Luftschalldämmung

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Keine Leistu ng festgestelltETAG
2.4.10

2.7.1
Wärmeschutztech n ische Eigenschaf-
ten

Kei ne Leistung festgestelltETAG
2.4.11

2.7.2 Wasserdampfdurch lässigkeit

Allgemeine Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit für den Verwendungszweck
Prüfergebn isse von unbewitter-
ten und bewitterten Prüfkörpern

TR 024
4.2.5 2.8 Bewitterungsbeding u ngen

otB-290-006/10-036
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2.3

2.3.1

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Nicht relevant.

Brandschutz

Brandverhalten

Alle Bestandteile der KombiJ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection fo-
am combo)wurden gemäß ETAG 026-Teil 2 Punkt2.4.1, EN ISO 11925-2:2002 und sinngemä-
ßer Anwendung der FSG Recommendation 107:2004 geprüft und gemäß
EN 13501-1 :2007 klassifiziert.

Bestandteil Kfasse gemäß EN 13501-l 
=2007

BrandschuEschaum Kombi
(Fire Protection foam combo) E

Brandschutzgewebe
(Fire protection texture) E

2.3.2 Feuenruiderstand

Die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) wurde
gemäß ETAG 026-Teil 2 Punkt 2.4.2, prEN 1366-3.2:N185:2007-07 in Verbindung mit EN 1363-
1:1999 geprüft. Die Prüfungen wurden unterfolgenden Bedingungen durchgeführt:

Standard Leichtbauwände und Standard Massivbaudecke
Prüfung der größten Leerschott in Wand und Decke
Maximalen Offnu ngsgröße
Standardkonfiguration fü r große Kabelabschottungen
Standard Abstützvorrichtu ngen und Standard Kabeltragekonstruktionen
Nachträgliche(r) Einbau / Entfernung von Kabeln

Auf Basis der erhaltenen Prüfergebnisse und dem direkten Anwendungsbereich aus
prEN 1366-3.2:N185:2007-07 wurde die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi"
(Fire Protection foam combo) gemäß EN 13501-2:2010 klassifiziert. Die Feuenn¡iderstandsklas-
sen sind in Anhang I (Kombiabschottung) und P (Kabelabschottung) der ETA angeführt.

Allgemeines

Die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) kann
in Offnungen in Wänden und Decken gemäß Punkt 1.2.1 der ETA verwendet werden.

Die Durchführung von Kabeln, Kabelrohren / Rohren und Kabeltragekonstruktionen in Überein-
stimmung mit Punkt 1.2.1 der ETA ist erlaubt.

Der Gesamtquerschnitt der lnstallationen darf nicht mehr als 60 % der Schottfläche betragen.

Bei Kabelrohren / Rohren aus Kunststoff darf die Ausführung der Rohrenden U/U, U/C, ClU, CIC
sern.

Bei Kabelrohren / Rohren aus Stahl darf die Ausführung der Rohrenden U/U sein.

Bei Metallrohren muss die Ausführung C/U sein, für Kunststoffrohre kann die Ausführung U/U,
UlC,ClU, C/C sein.

olB-290-006/10-036
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Kabelrohre / Rohre müssen rechtwinkelig zur Schottoberfläche eingebaut werden

Alle Arten von Kabeln und Kabelrohren / Rohren - in Leichtbauwänden, Massivbauwänden und
Massivbaudecken - müssen auf beiden Seiten der Abschottung durch Stahlkabeltrassen (gelocht
oder ungelocht), Stahlleitern oder alternative Abstützvorrichtungen gemäß den Einbauanweisun-
gen des Zulassungsinhabers unterstützt werden. Stahlkabeltrassen (gelocht oder ungelocht)
oder Stahlleitern können durch die Abschottung durchgeführt werden oder an deren Oberfläche
enden.

Der Abstand der ersten Abstützung (Abstützvorrichtung) bei Einbau in Leichtbauwände, Massiv-
bauwände und Massivbaudecken darf maximal200 mm betragen (gemessen ab Schottoberflä-
che).

Alle Arten von Kabeln und Kabelrohren / Rohren müssen gemäß den Einbauanweisungen des
Zulassungsinhabers an den Kabeltragekonstruktionen / Abstützvorrichtung befestigt werden.

Die Kabeltragekonstruktionen müssen gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers
an den Abstützvorrichtungen befestigt werden.

Die Kabeltragekonstruktion und die Abstützvorrichtung müssen gemäß den Einbauanweisungen
des Zulassungsinhabers am Trennelement oder einem geeigneten angrenzenden Bauteil auf
beiden Seiten der Abschottung so befestigt werden, dass im Brandfall keine zusätzliche Belas-
tung auf die Abschottung wirkt. Zudem wird vorausgesetzt, dass die Unterstützung für die gefor-
derte Feuenruiderstandsdauer geeignet ist.

Andere Teile oder Abstützvorrichtungen dürfen nicht durch die Abschottung durchgeführt werden.

Es sind Vorkehrungen gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers zu treffen, die
ein Betreten der Abschottung in Massivbaudecken verhindern.

Nachträgliche(r) Einbau / Entfernung von Kabeln, Elektroinstallationsrohren / Rohren und Kabel-
tragekonstruktionen gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers ist erlaubt.

Nach Entfernung ohne nachträglichen Einbau von Kabeln, Kabelrohren / Rohren und Kabeltra-
gekonstruktion muss die Öffnung gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers mit
,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire protection foam combo) verschlossen werden.

Details zum Einbau der Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire
Protection foam combo)

Die Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) wird
durch das Füllen der Offnung im Trennelement mit,,Brandschutzschaum Kombi" (,,Fire protection
foam combo) so hergestellt, dass alle Spalten und Hohlräume sorgfältig verfüllt werden.

Es ist möglich, Schalungen für den Einbau der Kombi-/ Kabelabschottung in Wänden und De-
cken zu verwenden. Wenn die Schalung aus Karton oder Kunststofffolie besteht, kann sie in der
Kombi-/ Kabelabschottu ng verbleiben.

Bei fest verschnürten Kabelbündeln (siehe Punkt 1.2.1 der ETA) muss der Kabelzwischenraum
nicht mit,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire protection foam combo) verfüllt werden.

ln einigen Fällen ist es erforderlich - zum Erreichen der Feuerwiderstandsklasse El 120 -
,,Brandschutzgewebe" (Fire protection texture) auf beiden Seiten der Abschottung, gemäß den
Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers, um Kabel, Kabelrohre / Rohre und Kabeltragekon-
struktionen zu wickeln (siehe Anhang O und P der ETA).

otB-290-006/1 0-036
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Der Mindestarbeitsfreiräume (a1 , a2, a3) und der Mindestabstand zwischen den Abschottungen
sind in Anhang F (Kombiabschottung) und J bis N (Kabelabschottung) der ETA spezif¡ziert.

Details zum Einbau in Leichtbauwände (siehe Anhang A und J der ETA)

Die Öffnung in der Wand muss mit mindestens 2 Lagen von > 12,5 mm dicken Typ F Gipskar-
tonplatten gemäß EN 520:2004 (Klasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1:2009+41) oder Silikat-
oder Kalziumsilikatplatten (Klasse A1 gemäß EN 13501-1:2009+41) mit einer minimalen Dichte
von 450 kg/m3 und einer minimalen Dicke von 25 mm beplankt werden. Die Platten müssen eine
Breite von mindestens 200 mm (Kombiabschottung, siehe Anhang A der ETA) und 200 mm oder
250 mm (Kabelabschottungen, abhängig von der Feuerwiderstandsklasse, siehe Anhang J und P
der ETA) haben. Die Platten müssen gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers
eingebaut und befestigt werden.

Falls die Offnung großer als 320 mm x 320 mm ist, muss sie zusätzlich mit zwei horizontalen
Stahlständern eingefasst werden (Konstruktion und Einbau gemäß der Einbauanleitung des Zu-
lassungsinhabers).

Fugen zwischen der Einfassung und der Offnung müssen mit ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire
protection foam combo), Gips oder mineralischem Mörtel auf beiden Seiten der Abschottung ge-
mäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers verfüllt werden.

Bei Holzständenrvänden muss ein Mindestabstand von 100 mm zwischen Abschottung und Holz-
ständer eingehalten werden. Der Hohlraum zwischen den Holzständern muss komplett mit lso-
liermaterial der Klasse A1 oder A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1:2009+A1 verfüllt werden. Die Ab-
messungen der Holzständer müssen > 50 mm x 75 mm (Breite/Tiefe) betragen.

Details zum Einbau in Massivwände (siehe Anhang B bts C (Kombiabschottung) und K bis
L (Kabelabschottung) der ETA)

Ftir Massivwände, die dünner als die Mindestdicke der Abschottung sind (200 mm (Kombiab-
schottung) und 200 mm oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig von der Feuerwiderstands-
klasse, siehe Anhang P der ETA) sind, muss die Offnung mit mindestens 2 Lagen von > 12,5 mm
dicken Typ F Gipskartonplatten gemäß EN 520:2004 (Klasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-
I :2009+41) oder Silikat- oder Kalziumsilikatplatten (Klasse A1 gemäß
EN 13501-'1:2009+A1) mit einer minimalen Dichte von 450 kg/m" und einer minimalen Dicke von
25 mm beplankt werden. Die Platten müssen eine Breite von mindestens 200 mm (Kombiab-
schottung, siehe Anhang C der ETA) und 200 mm oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig
von der Feuen¡riderstandsklasse, siehe Anhang L und P der ETA) haben. Die Platten müssen
gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers eingebaut und befestigt werden.

Alternativ kann die Dicke der Wand auf mindestens 200 mm (Kombiabschottung) und 200 mm
oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig von der Feuerwiderstandsklasse) vergrößert werden,
indem eine Aufleistung, mindestens 50 mm breit, rund um die Offnung angebracht wird (siehe
Anhang C und L der ETA). Mindestens eine Lage von > 12,5 mm dicken Typ F Gipskartonplatten
gemäß EN 520:2004 (Klasse A2-s1 ,d0 gemäß EN 13501-1 :2009+41) oder Silikat- oder Kalzium-
silikatplatten (Klasse A1 gemäß EN 13501-1:2009+A1) mit einer minimalen Dichte von 450 kg/m3
kann venruendet werden. Die Aufleistung muss gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungs-
inhabers eingebaut und befestigt werden.

otB-290-006/10-036
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Luftdurchlässigkeit

Keine Leistung festgestel lt.

2.4.2 Wasserdurchlässigkeit

Keine Leistung festgestellt.

2.4.3 Freisetzung gefährlicher Stoffe

Gemäß der Herstellererklärung wurden die Produktspeziflkationen mit der Liste der gefährlichen
Stoffe der Europäischen Kommission verglichen, um nachzuweisen, dass solche Stoffe nicht
über den erlaubten Grenzwerten enthalten sind.

Vom Zulassungsinhaber wurde eine schriftliche Erklärung vorgelegt.

Zusätzlich zu den in dieser ETA enthaltenen speziellen Punkten in Bezug auf gefährliche Sub-
stanzen kann es auch andere Anforderungen geben, die auf die Produkte im Geltungsbereich
der ETA anwendbar sind (2.8. transponierte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts-
vorschriften, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften). Um den Bestimmungen der Baupro-
dukterichtlinie zu entsprechen, m0ssen auch diese Anforderungen erfOllt werden, soweit sie an-
wendbar sind.

2.4

2.4.1

2.5

2.5.1

Mitglied der EOTA

Details zum Einbau in Massivbaudecken (siehe Anhang F bis J)

Für Decken, die dünner als die Mindestdicke der Abschottung sind, (200 mm (Kombiabschot-
tung) und 200 mm oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig von der Feuenriderstandsklasse,
siehe Anhang P der ETA) sind, muss die Öffnung mit mindestens 2 Lagen von > 12,5 mm dicken
Typ F Gipskartonplatten gemäß EN 520:2004 (Klasse A2-s1,d0 gemäß EN 13501-1:2009+A1)
oder Silikat- oder Kalziumsilikatplatten (Klasse A1 gemäß EN 13501-1:2009+A1) mit einer mini-
malen Dichte von 450 kg/m3 und einer minimalen Dicke von 25 mm beplankt werden. Die Platten
müssen eine Breite von mindestens 200 mm (Kombiabschottung, siehe Anhang E der ETA) und
200 mm oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig von der Feuerwiderstandsklasse, siehe An-
hang N und P der ETA) haben. Die Platten müssen gemäß den Einbauanweisungen des Zulas-
sungsin habers ein gebaut und befestigt werden.

Alternativ kann die Dicke der Decke auf mindestens (200 mm (Kombiabschottung) und 200 mm
oder 250 mm (Kabelabschottung, abhängig von der Feuerwiderstandsklasse, siehe Anhang P
der ETA) vergrößert werden, indem eine Aufleistung, mindestens 50 mm breit, rund um die Öff-
nung angebracht wird (siehe Anhang E und N der ETA). Mindestens eine Lage von > 12,5 mm
dicken Typ F Gipskartonplatten gemäß EN 520:2004 (Klasse A2-s1,d0 gemäß
EN 13501-1 :2009+41) oder Silikat- oder Kalziumsilikatplatten (Klasse A1 gemäß
EN 13501-1:2009+41) mit einer minimalen Dichte von 450 kg/m3 kann venruendetwerden. Die
Aufleistung muss gemäß den Einbauanweisungen des Zulassungsinhabers eingebaut und befes-
tigt werden.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Nutzungssicherheit

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Keine Leistu ng festgestellt.

Festigkeit gegenüber Stoss/Bewegung

Keine Leistu ng festgestellt.

2.5.2

orB-290-006/10-036



Seite 11 der Europäischen technischen Zulassung ETA-11/0528,
mit Geltungsdauer vom 13.03.2012 bis 25.08.2016

2.5.3

2.6

2.6.1

2.7

2.7.1

2.7.2

o¡Ëì
Mitglied der EOTA

2.8

Haftfähigkeit

Keine Leistu ng festgestellt.

Schallschutz

Luftschalldämmung

Keine Leistung festgestellt.

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Wärmeschutztechnische Eigenschaften

Keine Leistung festgestellt.

Wasserda m pfd u rch lässig keit

Keine Leistung festgestellt.

Allgemeine Aspekte hinsichtlich der Brauchbarkeit für den Verwendungszweck

Alle Bestandteile der Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection
foam combo) wurden gemäß ETAG 026-Teil 2 Punkt 2.4.12 geprüft.

Alle Bestandteile der Kombi-/ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection
foam combo) erfüllen die Anforderungen für die vorgesehene Nutzungskategorie.

Die KombiJ Kabelabschottung ,,Brandschutzschaum Kombi" (Fire Protection foam combo) ist da-
her zur Verwendung in lnnenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Temperaturen un-
ter 0 'C, geeignet und kann daher - gemäß ETAG 026-Teil 2 Punkt 2.4.12.1.3.3 - als Typ Zlka-
tegorisiert werden. Da die Anforderungen für fypZ. erfüllt sind, sind auch die Anforderungen für
fyp Zz erfüllt.

3 Konformitätsbescheinigung und CE-Kennzeichnung

3.1 Konform itätsbeschein ig ungssystem

Gemäß der Entscheidung 1gggl454tEG der Europäischen Kommissiono gilt System 1 für die
Konformitätsbescheinigung hinsichtlich des Feuerwiderstandes. Dieses System der Konformi-
tätsbescheinigung wird wie folgt definiert:

System 1: Konformitätszertifizierung des Produktes durch eine notifizierte Zertifizierungsstelle auf
Grundlage von:

a) Aufgaben des Herstellers:

1) Werkseigene Produktionskontrolle

2) zusätzliche Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller in Über-
einstimmung mit einem Kontrollplan

b) Aufgaben der notifizierten Stelle:

3) Erstprüfung des Produktes

4) Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle

5) laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle

6
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 178, 14.7.1999, S. 52
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Weiters gelten gemäß der Entscheidung 2001/596/EG der Europäischen KommissionT System 3
für die Konformitätsbescheinigung hinsichtlich des Brandverhaltens. Dieses System der Konfor-
mitätsbescheinigung wird wie folgt definiert:

System 3: Konformitätserklärung durch den Hersteller:

a) Aufgaben des Herstellers:

1) Werkseigene Produktionskontrolle

b) Aufgaben der notifizierten Stelle:

2) Erstprüfung des Produktes

3.2 Verantwortlichkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1 .1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat die ständige Eigenüberwachung der Produktion durchzuführen. Alle vom Her-
steller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftli-
cher Betriebs- und Verfahrensanweisungen einschließlich von Unterlagen über die ezielten Er-
gebnisse festzuhalten. Dieses Produktionskontrollsystem muss sicherstellen, dass das Produkt
mit dieser Europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller hat Dokumente aufzuzeichnen und auf dem neuesten Stand zu halten, die die an-
gewendete werkseigene Produktionskontrolle definieren. Die Dokumentation, die vom Hersteller
durchzuführen ist, und die anzuwendenden Verfahren sollen dem Produkt und dem Herstel-
lungsverfahren angemessen sein. Die werkseigene Produktionskontrolle soll die Konformität des
Produktes ausreichend sicherstellen. Dies beinhaltet:

a) die Bereitstellung von dokumentierten Verfahren und Anweisungen in Bezug auf die Durch-
führung der werkseigenen Produktionskontrolle;

b) die effektive Einführung dieser Verfahren und Anweisungen;

c) die Aufzeichnung dieser Verfahren und deren Ergebnisse;

d) die Anwendung dieser Ergebnisse um Abweichungen zu korrigieren, deren Auswirkungen zu
reparieren, die Behandlung jeglicher resultierender Umstände der Nicht-Konformität, und
wenn nötig, Uberarbeitung der werkseigenen Produktionskontrolle um die Ursachen der
N icht-Konformität zu beseitigen ;

e) ein Verfahren um sicher zu stellen, dass die Zulassungsstelle und die notifizierte(n) Stelle(n)
informiert werden, bevor signifikante Anderungen am Produkt, dessen Bestandteilen oder
Herstellungsverfahren gemacht werden ;

f) ein Verfahren um sicher zu stellen, dass das in den Produktionsprozess und den Qualitätssi-
cherungsprozess involvierte Personal qualifiziert und entsprechend geschult ist um die von
ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen;

g) dass jegliche Prüf- und Messeinrichtungen gewartet werden und aktuelle Aufzeichnungen
über die Kalibrierung erfolgen;

h) die Verwaltung von Aufzeichnungen die sicherstellen, dass jede produzierte Charge eindeutig
mit der Chargennummer gekennzeichnet ist, um eine Nachverfolgung der Produktion gewähr-
leisten zu können.

Der Hersteller darf nur die in der technischen Dokumentation dieser Europäischen technischen
Zu lassung angeführten Bestandteile venruenden.

Für Bestandteile, die der Zulassungsinhaber nicht selbst herstellt, hat er sichezustellen, dass sie
aufgrund der von den anderen Herstellern durchgeführten werkseigenen Produktionskontrolle
den Bestimmungen der Europäischen technischen Zulassung entsprechen.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L209,2.8.2001 , S. 33
otB-290-006/10-036
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Die werkseigene Produktionskontrolle und die Maßnahmen des Zulassungsinhabers für nicht
selbst hergestellte Bestandteile haben dem Kontrollplans dieser Europäischen technischen Zu-
lassung zu entsprechen, welcher Teil der technischen Dokumentation dieser Europäischen tech-
nischen Zulassung ist. Der Kontrollplan wird im Rahmen des werkseigenen Produktionskontroll-
systems des Herstellers erstellt und beim Österreichischen lnstitut für Bautechnik hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und gemäß den Be-
stimmungen des Kontrollplans zu evaluieren.

3.2.1.zWeitere Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller muss ein technisches Datenblatt und eine Einbauanweisung bereitstellen, die
mindestens die folgenden lnformationen enthalten müssen:

a) Anwendungsbereich:

1) Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf; Art und Eigenschaften der
Bauteile wie Mindestdicke, Dichte und - im Fall von leichten Trennwänden / Decken-
konstruktionen - der Aufbau.

2) Leitungen, die durch die Abschottung geführt werden dürfen; Art und Eigenschaften
der Leitungen, wie Material, Durchmesser, Dicke etc. - im Falle von Rohren lsolati-
onsmaterialien inbegriffen; notwendige / zulässige Unterstützungen / Befestigungen
(2. B. Kabelpritschen).

3) Abmessungen, Mindestdicke etc. der Abschottung.

b) Aufbau der Abschottung incl. Angaben zu notwendigen Bestandteilen und zusätzlichen
Produkten (2.8. Hinterfüllmaterial) mit klarem Hinweis, ob diese herstellerunabhängig sind
oder nicht (generic or specific).

a) AbfolgedereinzuhaltendenArbeitsschritte
b) Verfahren im Falle einer Nachbelegung

Der Hersteller hat aufgrund eines Vertrages eine Stelle (Stellen) hinzuzuziehen, die für die in Ab-
schnitt 3.1 genannten Aufgaben notifiziert ist (sind), um die in Abschnitt 3.3 festgelegten Tätigkei-
ten auszuführen. Zu diesem Zweck ist der in den Abschnitten 3.2.1.1 und3.2.2 genannte Kon-
trollplan vom Hersteller der notiflzierten Stelle oder den notifizierten Stellen zu übergeben.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben, in der er bestätigt, dass das Baupro-
dukt den Bestimmungen dieser Europäischen technischen Zulassung entspricht.

3.2.2 Aufgaben der notifizierten Stelle

Die notifìzierte Stelle führt folgende Aufgaben durch:

Die Ergebnisse aus Tests, die im Rahmen der Beurteilung für die Europäische technische
Zulassung durchgeführt wurden, können verwendet werden, es sei denn die Fertigungs-
straße oder Anlage wird verändert. ln diesem Fall ist die erforderliche Erstprüfung zwischen
dem Osterreichischen lnstitut für Bautechnik und den befassten notifìzierten Stellen zu ver-
einbaren.

Die notiflzierte(n) Stelle(n) hat (haben) sich in Übereinstimmung mit dem Kontrollplan zu
versichern, dass das Werk (insbesondere die Beschäftigten und die Ausstattung) und die
werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, um die laufende und ordnungsgemäße
Herstellung der Bestandteile gemäß den in Punkt 2 dieser ETA erwähnten Spezifikationen
sichezustellen.

Der Kontrollplan ist ein vertraulicher Teil der Europäischen technischen Zulassung und wird nur der notifizierten Stelle oder
am Konformitätsverfahren beteiligte n Stellen übermittelt.

otB-290-006/10-036
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Die notifìzierte(n) Stelle(n) hat (haben) das Werk zumindest einmal jährlich zu besuchen,
um zu überprüfen, dass der Hersteller ein werkseigenes Produktionskontrollsystem, in
Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem das die Herstellung der Bestand-
teile des zugelassenen Produktes umfasst, hat. Es muss überprüft werden, dass das Sys-
tem der werkseigenen Produktionskontrolle und der spezifizierte automatisierte Herstel-
lungsprozess unter Berücksichtigung des Kontrollplans aufrechterhalten werden.

Diese Aufgaben sind gemäß den Bestimmungen des Kontrollplans dieser Europäischen techni-
schen Zulassung durchzuführen.

Die notifizierte(n) Stelle(n) hat (haben) die wesentlichen Punkte der oben genannten Aufgaben
aufzuzeichnen und die ezielten Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht festzuhalten.

Die vom Hersteller befasste notifizierte Stelle stellt ein EG Konformitätszertiflkat für das
Produkt aus, in dem die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Europäischen
technischen Zulassung bestätigt wird.

Wenn die Bestimmungen der Europäischen technischen Zulassung und des Kontrollplans nicht
mehr erfüllt werden, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zu entziehen und un-
vezüglich das Osterreichische lnstitut für Bautechnik davon in Kenntnis zu setzten.

3.3 CE Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt selbst, auf einem darauf angebrachten Etikett, der
Verpackung oder den kommerziellen Begleitpapieren der Bestandteile des Produktes anzubrin-
gen. Auf die Buchstaben ,,CE" haben die Kennnummer der befassten notifizierten Stelle sowie
die folgenden weiteren lnformationen zu folgen:

- Name oder Zeichen und Adresse des Zulassungsinhabers

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in welchem die CE-Kennzeichnung erfolgte

- Nummer des EG Konformitätszertifikats fúr das Produkt

- Nummer der Europäischen technischen Zulassung

- Nummer der ETAG (ETAG N'026 Teil2)
- BezeichnungdesProduktes(Handelsbezeichnung)

- Die Nutzungskategorie gemäß Abschnitt 1 und 2 der ETA

- Für andere relevante Eigenschaften (2.8. Feuerwiderstand) siehe ETA-1110528

Annahmen, unter welchen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Europäische technische Zulassung ist auf Grundlage von vereinbarten Daten / lnformationen
für das Produkt ausgestellt, die beim Österreichischen lnstitut für Bautechnik hinterlegt sind, wel-
ches den Bausatz, der bewertet und beurteilt wurde, identifiziert. Anderungen beim Herstellungs-
prozess des Produktes, die dazu führen könnten, dass diese hinterlegten Daten/lnformationen
nicht mehr stimmen, sollten dem Osterreichischen lnstitut für Bautechnik mitgeteilt werden, bevor
diese ,Anderungen durchgeführt werden. Das Österreichische lnstitut für Bautechnik wird ent-
scheiden, ob solche Anderungen Auswirkungen auf die ETA und folglich auch auf die CE-
Kennzeichnung auf Grundlage der ETA haben oder nicht und ob in diesem Fall weitere Bewer-
tungen oder Anderungen der ETA erforderlich sind.

o¡Ël
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4.2 Aufbringung

Die ETA wird unter der Annahme ausgestellt, dass der Einbau des Produktes in Übereinstim-
mung mit der technischen Literatur des Herstellers erfolgt.

5 Empfehlungen an die Hersteller

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung

Die begleitenden Dokumente und / oder die Verpackung soll lnformationen des Herstellers be-
züglich Transport und Lagerung enthalten.

Zumindest folgende Angaben sind zu machen: Lagerungstemperatur, maximale Dauer der Lage-
rung, erforderliche Angaben über die minimale Transport- und Lagertemperatur.

5.2 Verwendung, lnstandhaltung und Reparatur

Das Produkt muss wie in dieser ETA beschrieben eingebaut und verwendet werden.

Die Beurteilung über die Brauchbarkeit für den vorgesehen Verwendungszweck basiert auf der
Annahme, dass die notwendige lnstandhaltung und Reparatur in Übereinstimmung mit den An-
weisungen des Herstellers während der angenommenen Lebensdauer durchgeführt wird.

lm Namen des Osterreichischen lnstituts für Bautechnik

Dipl.-lng. Dr. Rainer Mikulits
Geschäftsführer

o¡Ët
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Ansicht: A Mindestabstand arlschen
Kebelabschottungen der ETA
>100 mmr B

>25

Bekleidung aus mind. 2 Lagen
GKF-Platfen mlt Dicke > 12,5 mm
oder mind. 1 Lage Silikat-/
Kalzlumslllkaþlatte mit Dlcke

¡25 mm (s. Punkt 2.3.2 der ETA)

q,l

4

ol
E

t

Kabel / Kabeltragekonstruklion

lsolierte nichlbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

I

Brennbare Rohre (s, Anhang H)

Elektrolnstallationsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fêst verschnürte Kabel
bündelØ<100mm

a2

L__ iÞn Mindestarbeitsfrei¡äum€:
s. Anhang F

Schnitt A-A:

Lelchbauwand Í---r ol
NI

1Bekleidung aus GKF-, Sllikat-,
oder Kalziumsilikaþlatten

lsolierte nichtbrennbare
Rohre (s. A,rrhang G)

>L >L

< 750
"BrandschuEschaum Kombi"

Kabell Ksbeltragekonsbuktlon,
Eleklroinstallationsrohre/ Rohre

Erste UnterstüÞung der Kabeltrage-
konstruklion (s. Punkt 2,3.2 der ETA)

< 200 < 200
b

Maße ln mm

Schottdlcke
b [mml

Trennelement Feuen¡vide¡-
stsndsklâsse

Wanddioke
c [mmj

Max. Schottabmessung
Hlmml I B[mm]

1 00 1 450 450 200Leichtbauwand s. Anhang I

Kom biabschottu n g "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Einbau in Leichtbauwände c > 100 mm

Anhang A
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Ansicht:
B Mindestabstand zwischen

Kabelabschottungen der ETA
> 100 mmr I

Kabel / Kabeltragekonstuktion
-a@l

;,l6t
-l

4
=t*l
Gl

lsollerte nichtbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

-
Brennbare Rohre (s. Anhang H)

Elektroinstallalionsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fest verschnürte Kabel-
bündelØ<100mm )J-4

L - - i>t Mindestarbeitsfreiräume:
s. Anhang F

Schnitt B-B:
c

Masslvbauwand

lsolierte nichtbrennbare
Rohre (s. Anhang G)

>L >L

< 750
'Brandschutzschaum Kombi'

KãbeU Kebêltrâgèkonstruktlon,
Elektroinstallationsrohrel Rohre

Erste UnterstüÞung der Kabeltrag+.
konstruktion (s. Punkt 2.3.2 der ETA)

200 : 200
b

Maße in mm

t^1

a2

Lla3 a2

ta3 t p)
o

Trennelement Feuenvider-
standsklasse

Wanddicke
c [mm]

Max. Schottabmessung
Hlmmì I Blmml

Schottdicke
b lmml

: 450 : 200Massivbauwand s. Anhang I 200 4s0

Kom biabschottung "Brandsch utz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbauwände c > 200 mm

Anhang B
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Ansicht: r
Kabel / Kabeltragekonsfuküon

Brennbare Rohre (s. Anhang H)

lsolierte nichtbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

Elektrolnstallationsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fest verschnürte Kabel-
biindel Ø<100mm

Bekleidung aus mind. 2t ?gan
GKF-Platten mit Dlcke > 12,5 mm
oder mind. 1 Lage Sllikat-/ Kalzium-
silikaþlatte mit Dicke > 25 mm.
Allernativ AuneistungBn aus GKF-,
Sillkal oder Kalzlumslllkatplatten
mil einer Breite > 50 mm (s. Punkt
2.3.2 der ETA)

Schnitt C-C:

Bekleidung aus GKF-, Sillkat-,
oder Kalziumsllikatplatten

Brennbare Rohre
(s. Anhang H)

"Brandschutaschaum Kombi"

Kâbel/ Kåbêltrãgekonsüukt¡on,
Elektroinstallationsrohrei Rohre

Erste UnterstüEung der Kabellrage-
konstruklion (s. Punkt 2.3.2 der EIA)

B

tta2 orl)

M¡ndêstsbstand zwlschen
Kabelabschottungen der ETA
> 100 mm

I

c
>25

ñl

ol6l

Massívbauwand

q
(\
(ú.+
Befesligung gemäß den
Einbauãnweisungen des Zu-
lassungsinhabers

M índestarbeitsfrei räume :

s. Anhang F

Erhöhung der Wanddicke im
Schottbereich atrf200 mm
durch Anordnung einer ein-
oder beidseltigen Aulqistung
(Brelte > 50 mm)

Maße in mm

I

iÞc

cf-f

1

750

204200
b

t¡*l
a2Wa3

a2f3a2 ra3 r re3 I

t a C

Schottdicke
b [mm]

Trennelemenl Feuenvlder-
standsklasse

Wanddicke
c [mm]

Max, Schottabm€ssung
H[mm] | B[mm]

Massivbauwand s. Anhang I 100<c<200 1 454 3 450 : 2AO

Anhang CKombiabschottung "B randschutz-
schaum Kornbi"

- Einbau in Massivbauwände
100 mm s c < 200 mm

otB-290-006/10-036
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Mitglied der EOTA

Draufsicht: Þo Mindestabstand zwischen
Kabelabschottungen der ETA
> 100 mmt- B

;Iõl

;Ï6l
-l

(ôl!i

rl

Kabel / Kabeftragekonsbuktion

lsoliêrte nichtbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

Brennbare Rohre (s. Anhang H)
Í,

Elektroinshallalionsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fest v€rschnürts l<abel-
bündelø<100mm ila2

L
I

¡Þo Mindestarbeilsfreiräume:
s" Anhang FI

Schnitt D-D:

lsolierte nichlbrennbare
Rohre (s. Anhang G) I

(\¡J

o

o--+olõ,t I'J

Massivbaudecke J
Erste UnterstiiÞung der
Kabeltragekonstruklion
(s. Punkt 2.3,2 der ETA)'BrandschuÞschaum Kombi"

lGbel/ Kabeltragekonstruktion,
Elektroinstellationsrohre/ Rohre

Maße in mm

r"3 .iggl trql a2

Ld]
o

JJa3 a2

T¡ennelement Feuen¡¡ider-
rtandsklasse

Deckendicke
c[mml

Max. Schottabmessung
H[mm] I B[mm]

Schottdicke
b lmml

Massivbaudecke s. Anhang I I 200 450 450 200

Anhang DKom biabschottung "Brandsch utz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbaudecken c 2 200 mm

orB-290-006/10-036
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Mitglied der EOTA

iÞr Mindestabstand zwiscñen
Kabelabschottungen der ETA
> 100 mm

Draufsicht:
Kabel / Kabeltregekonsfuktion

Brennbare Rohre (s. Anhang H)

lsolierte nichtbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

Elektroinstallationsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststofi

Fest verÉchnürle Kabel-
bündelØ<l00mm

Bekleidung aus mind.2 Lagen
GKF-Platten m¡t Dlcks > 12,5 mm
oder mind, 1 Lage Silikat-/ Kalzium-
sllikatplatte mlt Dlcke > 25 mm.
Altemativ Aufleistungen aus GKF-,
Sillkat oder Kalziumsilikatplatten
mit einer Breite > 50 mm (s- Punkt
2-3.2 der ETA)

Schnitt E-E:

Bekleidung aus GKF-, Sillkaþ,
oder Kãlziumsilikâþlâtten

Massivbaudecke

"BrandschuÞschaum Kombi"

KabeU Kabeltragekonslruktion,
Elektroinstallationsroh rel Rohre

r B
>25

Brênnbare Rohre
(s. Anhang H)

>50

I

Befestigung gemäß den
Einbauanweisungen des Zu-
lessung6inheb€rs

M indestarþeilsft eirâume:
s. Anhang F

Erste UnterstüÞung der
KabeltragekonstruKion
(s. Punkt 2.3,2 der ETA)

Þ

Maße in mm

-aol

öl6l

otri
C\
6.+

a2 olo

I

!Þr

oo
ô¡

ooN

"I
>25

trlt tre+ ft

Ldl
a2

a2

b(Ð{
ea i t

Trennelement Deckendìcke
clmml

Max. Schottabmessung
H[mm] I Blmml

Schottdicke
b lmml

Feuen¡rider-
6tandsklass€

Massivbaudecke s. Anhang I 150<c<2fi) 450 : 450 200

Anhang EKom biabschottung "Brandsch utz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbaudecken
150 mm <c< 200 mm

olB-290-006/10-036
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Mitglied der EOTA

Ansicht: r -

I

Unisolierte nicht-
brennbare Rohre
(s. Anhang G)

Kabel / Kabellragekonstruktion

lsolÍerte nichtbrennbare Rohre
(s. Anhang G)

Brennbare Rohre
(s. Anhang H)

I

L I
M indestarbe itsfreiräume:
al: Durchgefrihrtes Elem€nt - Obere Bauteillalbung der Abschottung
a2: Durchgeftìhrtes Element - Untere bzw. seitliche Bauteillaibung der Abschottung
a3: Durchgeführtes Element - Durchgefi]hrte6 Element

M i ndeetarbeitefr ei råu me

DurchgefÍihrtes
Element a1 â2 e3

KabeU Kaboltrage-
konstruktionen 50 mm 0mm

. Kabel/ Kabehragekonslruktionen, horizontal 0 mm
r Kabel/ Kabellragekonstruktionen, vertikaÌ 50 mm
o Andere durchgeführte Elemente 50 mm

Mll Mlneralwolle
(Rockwool) lsolierte
nbr. Rohre

0mm 0mm
. Mit Mineralwolla isolierte nbr. Rohre
¡ Andere durchgeführte Elemente

0mm
50 mm

35 mm

. Mit AFlArmaflex (lsolierungsdicke > 9 mm)
isollerte n¡chtbrennbare Rohre

r Mit AF/Armaflex (fsolierungsdicke I mm)
isolierte nichtbrennbare Rohre

¡ Andere durchoeffihrte Elemente

35 mm

60 mm
50 mm

Mif AF/Armallex
lsollerte nbr. Rohre 35 mm

Unigolierto nbr. Rohre 35 mm 35 mm
o Unisolierte nichtbrennbare Rohre
. Andere durchgeführte ElemenG

60 mm
60 mm

70 mm
. Brennbare Rohre
. Anderc durchgeführte Elemente

5t)
50

mm
mm

Brennbare Rohre 70 mm

Anhang FKom biabschottung "Brandsch utz-
schaum Kombi"

- Mindestarbeitsfreiräume

otB-290-006/10-036
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Mitglied der EOTA

Anwendu nqsbereich nichtbrennba rer Roh re
Mit Mineralwolle (Rockwool) isolierte nichtbrennbare Rohre (C/U)

lsóll€rt

14

Etz
ãroÉ¡
E8
a

!o
o
G,

4

2
1,0

0
350 54.0

0 10 20 30 ¿tO 50 60

RohrauÂondurÉhmaðs€r lmml

F¡ll
Dlchte dñ MlneEl-
wdh lRtrlwüll

Itollwnt¡dklc ds
Mlnèralwolle
(norfwdl

U :10 mm

ls 30 mrn

cl è30mm
(s

:90 þ/mr

¡æmm

Mit AF/Armaflex isolierte nichtbrennbare Rohre (C/U)

Nlchlbr€nnborc RohrE aus Kupfer, Stahl, Edeletahl, Stehfgutr l¡oli€rt
mll AFrAnnaller, lrollorung durchgolt¡ñrt (LS oder CS), m¡ndt¡üångc

500 mm auf boldon Salten dar KomblabEchottung

10

14

Ë.n
o{10ú
a
E8a

!o
o
É.

4

2
I,O

0

14,2

420 54,0 88,9

0 20 ¡lO 60

Rohrau¡ándurchmossôr fmml

80

I
2
3
4

lsolierungsdicks 9,0 mm bis 35,0 mrn, L
lsollerungsdlcke 9,0 mm bls 36,5 mm, L
lsoliorungsdicke 9,0 mm bis 38,0 mm, L
lsolierungsdlcke 41,5 mm, L > 500 mm

:500 mm
> 500 mm
> 500 mm

Optional ohne
lsolierung

L>650mm

142

2,0

2

2,0
1,5

Kom bi a bschottu ng "Brandsch utz-
schaum Kombi"

- Anwendungsbereich
nichtbrennbarer Rohre

Anhang G
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Mitglied der EOTA

Anwendungsbereich brennbarer Rohre
(u/u), (c/u), (u/c), (c/c):

Blennbars Roh¡e aus PVC-U gemåß EN 1329-1, EN 1453-1, EN 1452-1,
au¡ PVC4 gemåß EN 1566-t und gemåß DIN 8061/8062

?
E
o
Ëil
tÃ
têt!
ÈEo
E,

6

5

4

3

2

50,0
'l

0
0 't0 20 30 40

Rohraußendu¡chmesser [mml

50 60

Brsnnbare Rohro au¡ PE gemäß EN l5l9-1, EN 126ô6-1,
EN'|.2201-2, au¡ ABS gemå8 EN 1455-1, aus SAN+PVG gemåß

EN 1565-i und gsmäß DIN 8074,8075

5

ts

6{
I
ót
Ét
o
tr

4

3

50,0

2

1

0
10 20 30 40 50 E0

Rohraußendurchmearer lrnml

4,6

2,5

Kom biabschottung "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Anwendungsbereich brennbarer Rohre

Anhang H

orB-290-006/10-036



Feuenruidersta ndsklassifizieru ngen :

Einbau in Leichtbauwände oder Massivbauwände einer Dicke

> 100 mm bzw. in Massivbaudecken einer Dicke > 150 mm ì

*) Dle zulässigen marlmalen lsollerungsdlcken sind Anhang G zu êntnåhmên

Durchoeftl hrlâ Elenônte
Fauer*lderslandaklaselllzlerunoen - Min¡male Schottdlcke der Kombiebrchottung
b¿200mm

E'15
Et 15 Et 20

E30
Et 30

E45
Et 45

E60
Et 60

E90
Et 90

E 120

¡ Manlelleitungen,Telekommu-
nlkaflonskabel und optische
Fes€rkåbol b¡s zu sinsm msx.
Außêndurchmess€f von 80 mm

. Fost vsrschn0rts Ksb€lbündêl
bis zu einem mex, Auß€n-
durchmese€rvon 100 mm aus
MantBlleitung€n, Tål€kom-
mun¡kstionskabeln od€r
opt¡sch€n Faser*ab€ln b¡s zu
ein6m max, AußendurcÀmesser
von 21 mm

Aderleitungen bis zu einem max.
Außêndurchmess€r von 24 mm

E15
Et 15 Et 20

E30
Et 30

845
Et 45

E60
Et 60

E90 E 120

E15
Er 15 Et 20

E30
Et 30

E45
El 45

EôO
El 80

E90
Et s0

E 120
Eleklfoin6tallal¡onsrohrcy' Rohre
aus Stahl b¡s zu e¡nem max.
Außendurchmesse¡ von 16 mm
(U/U) mlU ohne Kabel
Eleklfo¡n6tallalionsrghr€/ Rohre
aur Kunstsfotf bis zu einem max.
Außendurchmessêr von 40 mm
(Ulu), (U/c), (c/u), (c/c) mlu
ôhnê Keb€l

E15
Er 15 El 20

E30
Et 30

E45
Et 45

E60
Et 60

E90
Et 90

E 120
Et 120

M¡t M¡nerdlwoll€ (Rockwool)
isÖlierte n¡chtbrennbara Rohr6
b¡s zu êinem max, AußÉn-
durchmess€r von 54 mm (C/Ul
Unlsollarte nlchlbrennbare
Rohre bls zu elnem max.
Außendurchmesser von 28 mm
tclur

E15
El 15 Et 20

E30
Et 30

E45
Et 45

E60
Er 60

E90
Et 90

E 120

ES0
Et 90

Mit AF/Annallex (lsol¡srungsd¡cke
> I mm) lsoliÊrte nichlbrennbâre
Rohrê bls zu e¡n€m max. Außen.
durchmosser von 88.9 mm (C/ul')

Et5
Et 15 Et20

830
Et 30

E45
Et 45

E60
Et 60

E'f 20
Ef 120

Mit AFiArmafl €x (lsolierungBdicke
I mm) isolierte nichtbrennbaro
Roh¡e bia zu einem max, Außen-
durchme*eÊr von 5¿f mm lClul

E15
Et t5 Er 20

E30
Er 30

E45
Et 45

E60
Et 60

E90
Et s0

E1m

Brgnnbero Rohra bis zu e¡nBm
msx. Auf3endurchm6es€r von 50
mm fU/Ul. lClU). lulcl. ¡C/Cl

E15
EI 15 Et 2f)

E30
El 30

845
El 45

E60
El 60

890
El 90

E 120
Et 120

Kom biabschottu n g "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Feuenviderstandsklassifizierungen -

Anhang I
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mit Geltungsdauer vom 13.03.2012 bis 25.08.2016 o¡Ë¡

Mitglied der EOTA
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Mitglied der EOTA

Ansicht:
F Mlndestabsland zwlschen

Kabelabschottungen der ETA
> 100 mmBekleidung aus mind. 2 Lagen

GKF-Platten mit Dicke > 12,5 mm
oder mlnd. 'l Lage Silikat-/
Kalziumsilikaþlatte mit Dicke
> 25 mm (s. Punkt 2.3.2 der ETA)

r
I

i

a25 Ê 
=zsfl--T'r

Kabel / Kabelhagekonstruktion

Elektroinstal lationsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fest v€rschnürte Kabel
bíindelØ < 100mm

L Mindesta rb€ilsfreiräu me :

al >0mmF

Schnitt F-F:
c

Leichlbauwand f---T

1Bekleidung aus GKF , Silikat-,
oder Kalziumsllikatplatten

Kabel/ Kabeltragekonstruktion,
Elektroinstallationsrohre/ Rohre

"BrandschuÞschaum Kombi"

Erste Unter€lützung der Kabeltrage-
konstruktlon (s. Punkt 2.3.2 der ETA)

< 200 < 200
b

Maße in mm

Schottdicke
b lmml

Trennelement Feuerwider-
standsklâss€

Wanddicke
c [mmJ

Max. Schottabmessung
H [mm] x B lmml /ø D fmml

Leichtbauwand s. Anhang P 100 <270x2701Ø<300 s. Anhang P

Kabelabschottung "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Einbau in Leichtbauwände c > 100 mm

Anhang J

olB-290-006/1 0-036
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Mitglied der EOTA

Ansicht:
G Mindestabstand zwlschen

Kabelabschottungen der ETA
>100 mmr

I

B

Kabe / Kabe tragekonstruktion

T

Elektroinstallâtionsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoñ

ô
N

Fest verschnürte Kabel-
búndelØ<100mm

L I Mindestarbeitsfreiräume:

i> G al>omm

Schnitt G-G:
G

Massivbauwand f-î

Kabel/ Kabeltragekonstruktion,
Elektrolnstallatlonsrohre/ Rohre

nBrandschutzschaum Kombi'

Erst€ UntersliiÞung der Kabeltrage-
konstruktion (s. Punkt 2.3.2der ÊTAl

200 200
b

Maße in mm

Trennelement Feuerwider-
standsklasse

Wanddicke
c [mml

Max. Schottabmessung
H lmml x B [mm] /ø D Imml

Schottdicke
b lmml

Massivbauwand s. Anhang P I 200 <270x2701Ø<304 e. Anhang P

Anhang KKabelabschottung "B ra ndsch utz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbauwände c > 200 mm

otB-290-006/1 0-036
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Mitglíed der EOTA

H
Ansicht:
Keb€l / Kebeltregskonsfuktion

Bekleidung aus mind. 2 Lagen
GKF-Platten mit Dicke > 12,5 mm
oder mind. 1 Lage Silikat/ Kalzium-
silikalplatte mit Dicke > 25 mm.
Altêmet¡v Auñe¡stungen aus GKF-,
Silikat- oder Kalziumsilikalplatten
mit einer Breite > 50 mm (s. Punkt
2.3.2 der ETA)

Elektroinstallallonsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff

Fest verschnürlË Kabel-
bûndelØ<100mm

Befestigung gemäß den
Einbauanweisungen des Zu-
lassungsinhabers

Schnitt H-H:

Bekleidung aus GKF-, Silikat-,
oder Kalziumsíl ikatplatten

Kabel/ Kabeltragekonstruktion,
Elektrolnstallationsrohre/ Rohre

"Brandschutzschaum Kombi'

Erste UnterstüÞung der
Kabelfagekonstruktion
(s. Punkt 2.3.2 der ETA)

Erhöhung der Wanddicke im
Schotlbereich auf 200 mm
durch Anordnung einer ein.
oder beidseitigen Aulleislung
(Breite ¡ 50 mm)

<200

Mindêstabstand aivischen
Kabelabschotlungen der ETA
> 100 mm

Mindesta rbeilsfreiräume:
a1>0mm

Massivbauwand

Maße in mm

t- >25
B

>25

H

n)

o
rr)

o
ro

o
a

c
r---T

1

b

o

*t
a a

oa

a I

a a

a

Trennelement Feuerwider-
standsklasse

Wanddicke
c {mmJ

Max. Schottabmessung
H[mmlxBlmm]/ØDfmml

Schottdicke
b lmml

s. Anhang PMassivbauwand s. Anhang P 100<c<200 <270x2101Ø<300

Kabelabschottu ng "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbauwände
100 mm < c < 200 mm

Anhang L

otB-290-006/1 0-036
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Mitglied der EOTA

Draufsicht: r iÞ ¡ Mindestabstand zwtschen
Kabelabschottungen der ETA
>100mm

I

Kabel / Kabeltragekonsfuküon

Elektroinstallationsrohrê/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoñ

Fest verschnürle Kabel-
bûndelØ<100mm

L Mindestarbeilsfr eiräume:
a1>0mm

Schnitt l-l:

Kabel/ Kabeltragêkonstrukt¡on,
Eleklroinslallationsrohre/ Rohre

Ersle UnterstüEung der
Kabel tra g ekonstruktion
(s. Punkt 2,t.2 der ETA)

Massivbaudecke

oo
c\¡

o ll

'Brandschutzschaum Kombi"

Meße in mm

Trennelement Feuanflider-
6tandsklasse

Deckendicke
c [mm]

Max. Schottabmessung
H[mm]xBlmml/ØD{mml

Schottdicke
b [mm]

Massivbaudecke s. Anhang P 200 <270x2701ø<300 s. Anhang P

Kabelabschottung "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbaudecken c Þ 200 mm

Anhang M

orB-290-006/1 0-036
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Mitglied der EOTA

o

*É
a a

(E

a o

a

a

a

Draufsicht: IÞ¿ Mindestabstand zwlschen
Kabelabschottungen der ETA
> 100 mm>25

B
>25

Kabel / Kabeltragekonstruktion rl

Bekleidung aus mind.2 Lagen
GKF-Platten mit Dicke >'12,5 mm
oder mind. 1 Lage Silikat-/ Kalzium-
sillkalplatte mit Dlcke > 25 mm.
Altemativ Aufleistungen aus GKF-,
Silikat- oder Kalziumsllikalplatten
mit einer Breita > 50 mm (s. Punkt
2.3.2 der ETA)

orf,

Elektroinstallationsrohre/ Rohre
aus Stahl oder Kunststoff o

ñ
Fest verschnúirte Kabel-
bündelØ<100mm ê

¡o

Befestigung gemàß den
Elnbauanweisungen des Zu-
lassungslnhabers

I
M indestarbeitsfreiräume:
a1 >0mmiÞ¡

Schnitt J-J:
Kabel/ Kabeltragekonstuktion,
Elektroinstallationsrohre/ Rohre

"Brandschutzschaum Kombi' Erste Unterstütrung der
Kâbeltragekonstrukt¡on
(s. Punkt 2.3.2 der ETA)

Bekleiclung aus GKF-, SillkaÈ,
oder Kalzlurnsillkãtplâtten oo(\¡

(,)
a

Massivbaudecke J]
>25

t-]
50

Erhöhung der Wanddicke
im Schottbereich auf
200 mm durch Anord-
nung einer ein- oder
beidseitigen Aufi eístung
(Breite > 50 mm)

Maße in mm

Trennelament Feuenryider-
standsklasse

Deckendicke
c lmmì

Max. Schottabmessung
H [mml x B [mm] /ØD [mml

Schottdicke
b lmml

s, Anhang PMassivbaudecke s. Anhang P 150<c<200 <27Ox27OlØ<3O0

Kabelabschottung "B randschutz-
schaum Kombi"

- Einbau in Massivbaudecken
150 mm s c < 200 mm

Anhang N
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Mitglied der EOTA

Anordnung des "Brandsch utzgewebe" für die
Feuenryiderstandsklasse El 120:

'tl

Beidseitig der Abschottung müssen für die Feuenriderstandsklasse El12O Streifen
'BrandschuÞgewebe" auf einer Länge von mindestens 150 mm um die Kabel bzw.
Kabel- tragekonstruktionen gewickelt werden.
Das einseitig aufgebrachte Glasgewebe muss jeweils außen liegen. Die Enden des
Wickels müssen gem. Einbauanweisung des Herstellers mit jeweils zwei Stahlklam-
mem oder Stahldraht untereinander befestigt werden.
Die Überlappungslånge des Wickels muss mindestens 45 mm betragen.

Maße in mm

Kabelabschottung "Brandschutz-
schaum Kombi"

- Anordnung des "Brandschutzgewebe" für die
Feuenrviderstandsklasse El 120 -

Anhang O

orB-290-006/10-036



Feu erwid ersta nds klassifizieru nqen :

Einbau in Leichtbauwände oder Massivbauwände einer Dicke

> 100 mm bzw. in Massivbaudecken einer Dicke > 150 mm

1) Für die Feuerwiderstandsklasse El 120 muss entweder 'Brandschutzgewebe"
(s. Anhang O) um die durchgeführten Elemente gewickelt werden oder die
Schottdicke muss auf b ) 250 mm erhöht werden.

2) Für die Feuenrr¡iderstandsklasse El 120 muss "Brandschutzgewebe" (s.

Anhang O) um die durchgeführten Elemente gewickelt werden.
3) Fûr die Feuerwiderstandsklasse El 120 muss die Schottdicke auf b à 250 mm

erhöht werden.
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Anhang PKabelabschottung "Brandschutz-
schaum Kombi"
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